
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Wahl- und Abstimmungsverfahren
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Postulat
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc
Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc; Hirter, Hans 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Wahl-
und Abstimmungsverfahren, Postulat, 1995 - 2019. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 23.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Wahl- und Abstimmungsverfahren

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

DSJ Dachverband Schweizer Jugendparlamente

FSPJ Fédération Suisse des Parlements des Jeunes

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Gegen den Willen des Bundesrates, der dafür keine Mittel freigeben wollte, überwies
der Nationalrat ein Postulat Gross (sp, ZH), das die Regierung ersucht, eine Analyse in
Auftrag zu geben, welche den Einfluss des Einsatzes von finanziellen Mitteln auf die
Meinungsbildung bei Volksabstimmungen erforscht. 1

POSTULAT
DATUM: 05.10.1995
HANS HIRTER

Die Bundesverwaltung baute ihr über Internet elektronisch abfragbares
Informationsangebot im Berichtsjahr weiter aus. Eine Nutzung des Internet für die
Stimmabgabe bei Volksabstimmungen erscheint dem Bundesrat und dem Parlament
angesichts der technischen Probleme (Kontrolle, Fälschungsgefahr) jedoch wenig
sinnvoll. Der Nationalrat lehnte deshalb die Überweisung eines Postulats de Dardel (sp,
GE) ab, der sich davon eine Verbesserung der Stimmbeteiligung bei den Jungen
versprochen hatte. 2

POSTULAT
DATUM: 19.09.1996
HANS HIRTER

In der Frühjahrssession lehnte der Nationalrat ein Postulat Waber (edu, BE) ab, das die
Einführung des Wahlsystems «Doppelter Pukelsheim» ohne Mindestquorum verlangt
hatte. Bei dieser zuerst im Kanton Zürich und anschliessend auch in einigen weiteren
Kantonen eingeführten Methode wird für die Mandatszuteilung der im gesamten
Wahlgebiet erzielte Stimmenanteil berücksichtigt. In einem zweiten Schritt werden die
von einer Partei erhaltenen Sitze dann auf die Wahlkreise verteilt. Mit dieser Methode
sinkt das „natürliche Quorum“, d.h. der für ein Vollmandat für eine Partei erforderliche
Stimmenanteil auf einen sehr niedrigen Wert. Es würde für die Wahlen in den
Nationalrat mit seinen 200 Sitzen knapp 0,5% betragen; Wabers EDU hätte mit diesem
System 2007 mindestens zwei Sitze statt nur einen erhalten. 3

POSTULAT
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Easyvote, ein Projekt des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente (DSJ) war
Gegenstand zweier Postulate. Die an Jugendliche gerichtete Broschüre vermittelt
politisch objektiv jeweils die Inhalte anstehender Volksabstimmungen. Insgesamt hat
die Broschüre eine Auflage von 59‘000 Exemplaren. Das noch nicht behandelte Postulat
Amaudruz (svp, GE) will prüfen lassen, ob mit den Abstimmungsunterlagen auf die
Internetseite von Easyvote hingewiesen werden könnte. Das im Nationalrat abgelehnte
Postulat Reynard (sp, VS) hätte eine Prüfung einer möglichen finanziellen Unterstützung
von Gemeinden verlangt, damit diese ihren Jungbürgerinnen und -bürgern die
Abstimmungshilfe gratis abgeben können. Der Bundesrat informierte in seinen
jeweiligen Stellungnahmen, dass er das Projekt bereits seit 2013 im Rahmen des Kinder-
und Jugendförderungsgesetzes mit insgesamt CHF 300‘000 unterstütze und jeweils die
elektronische Version der Abstimmungserläuterungen zur Verfügung stelle, die Easyvote
als primäre Quelle für eigene, zur Verfügung gestellte Informationen verwende. Zum
Postulat Reynard fügte die Regierung an, dass die Organisation von Abstimmungen und
Wahlen den Kantonen obliege und sich der Bund auch aus grundsätzlichen
Überlegungen nicht an Informationsprodukten beteiligen wolle. Würden dort nämlich
fehlerhafte oder widersprüchliche Informationen verbreitet, so könnte dies negative
Folgen für den Bund haben. Der Bund konzentriere seine Information deshalb auf das
Bundesbüchlein. 4

POSTULAT
DATUM: 12.12.2014
MARC BÜHLMANN

Im März 2016 ereilte das Postulat Céline Amaudruz (svp, GE) letztlich das gleiche
Schicksal wie das Anliegen von Mathias Reynard (sp, VS): Es wurde nicht weiter
berücksichtigt. Ihr Vorstoss, der vorgeschlagen hätte, auf den offiziellen
Abstimmungsunterlagen einen Verweis auf die Internetseite von Easyvote anzubringen,
wurde abgeschrieben, weil er seit mehr als zwei Jahren hängig war.

POSTULAT
DATUM: 18.03.2016
MARC BÜHLMANN
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Er sei erstaunt, dass man ein solches Postulat bekämpfen könne, so Marco Romano
(cvp, TI) anlässlich der Diskussion zu seiner Idee einer Roadmap für die elektronische
Stimmabgabe. In der Tat war das vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Postulat von
Thomas Aeschi (svp, ZG) bekämpft worden, was eine Debatte im Rat nötig machte. Die
Idee des Tessiner CVP-Vertreters war es, neuen Schwung in die gebremste Entwicklung
bei der elektronischen Stimmabgabe zu bringen. Von einer vom Bundesrat zu
erstellenden Roadmap, mit der die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen und
die Rolle der öffentlichen Hand definiert werden soll, versprach sich Romano eine
proaktive und koordinierende Unterstützung durch den Bund und so einen neuen
Input. Darüber hinaus soll das Problem der Quellcodes angegangen werden. Thomas
Aeschi verteidigte die Bekämpfung des Postulats mit drei Argumenten. Erstens handle
es sich um einen Eingriff in den Föderalismus, mit dem Aufgaben der Kantone an den
Bund delegiert würden. Es sei hinzunehmen, dass sich die Kantone in dieser Sache
unterschiedlich stark engagieren. Zweitens sei auch der im Postulat angedeutete Zwang
zur Offenlegung des Quellcodes zu hinterfragen. Auch hier sei offen zu lassen, welches
System von den Kantonen präferiert werde. Drittens schliesslich wehre sich die SVP
gegen mehr Regulierung. Auch dieses Postulat resultiere lediglich in einem weiteren
Bericht, der nichts bringe, aber einiges koste. Bundeskanzler Thurnherr verteidigte die
Unterstützung des Bundesrates. Mit der Roadmap sollen die Anliegen der Kantone und
des Bundes gemeinsam in einem Planungsinstrument zusammengefasst werden. Es
gehe also nicht um eine Order von oben nach unten, sondern um eine Koordination der
unterschiedlichen kantonalen Ziele und Zeitpläne. Bei der Offenlegung der Quellcodes
gebe es zudem keine unterschiedlichen Systeme, sondern dabei handle es sich um die
unbestrittene Selbstverpflichtung der Betreiber der verschiedenen Angebote. Die
Mehrheit der grossen Kammer – bestehend aus 121 Stimmen – sprach sich für einen
Bericht aus, der auch eine Standortbestimmung bringen soll. Die 68 Gegenstimmen
stammten vorwiegend aus der SVP-Fraktion, wobei Franz Grüter (svp, LU) sowie die
Lega-Vertreterin Roberta Pantani (lega, TI) abwichen und das Postulat unterstützten;
Roger Golay enthielt sich der Stimme. 5

POSTULAT
DATUM: 14.09.2016
MARC BÜHLMANN

Einen Bericht zu einer medienbruchfreien Stimmabgabe fordert Marcel Dobler (fdp,
SG) in seinem Postulat. Das im Moment in einigen Kantonen praktizierte Vote
électronique sei nämlich noch kein echtes E-Voting-Verfahren, sondern lediglich eine
Alternative zur brieflichen oder physischen Stimmabgabe im Wahllokal. Alle Unterlagen,
inklusive des als Authentifizierung dienenden Stimmrechtsausweises, werden nach wie
vor in Papierform zugestellt. Ein Vorteil der Digitalisierung sei nun aber, dass alle
Unterlagen elektronisch abrufbar wären. Der Bundesrat hatte zwar die Annahme des
Postulats beantragt, dieses wurde allerdings von Franz Grüter (svp, LU) bekämpft, so
dass es in der Sommersession recht eingehend diskutiert wurde. Grüter machte dort
geltend, dass sich mit dem Schlagwort Digitalisierung nicht alles rechtfertigen lasse. Mit
E-Voting werde die Demokratie gefährdet. Cyberkriminalität mache vor E-Voting-
Systemen nicht halt – der selber in der IT-Branche tätige Luzerner erwähnte die
vermuteten Wahlmanipulationen in den USA, in Frankreich und in England – und es
gebe nach wie vor grosse Sicherheitsmängel. Dies sei mit dem demokratischen hohen
Anspruch, der an die Sicherheit von Wahlen und Abstimmungen gestellt werde, nicht
vereinbar. Es sei deshalb besser, auf Experimente zu verzichten. In der Debatte wurde
darauf hingewiesen, dass es sich ja nur um einen Bericht und nicht um die Einführung
eines neuen Systems handle und dass auch die Briefwahl letztlich nicht vor
Manipulation gefeit sei. Zudem funktioniere E-Voting für Auslandschweizerinnen und
-schweizer gut. Bundeskanzler Thurnherr zeigte sich überrascht über die
Grundsatzdiskussion. Der Bundesrat habe ja eigentlich schon Anfang April 2017
beschlossen, die Versuchsphase von E-Voting zu beenden und in den ordentlichen
Betrieb zu überführen. Eine Expertengruppe würde nun die Fragen, die in der
Diskussion aufgeworfen und vom Postulat angeregt worden seien, genauer prüfen.
Deshalb sei der Bundesrat auch für eine Annahme des Vorstosses. Dass die
flächendeckende Einführung von E-Voting wohl noch auf Widerstand stossen wird,
zeigte sich am Abstimmungsresultat. Zwar wurde das Postulat mit 87 zu 73 Stimmen bei
12 Enthaltungen angenommen. Die Grüne Fraktion (8 Nein-Stimmen und 2
Enthaltungen), die SVP-Fraktion (60 Nein-Stimmen und eine Enthaltung) sowie
vereinzelte Mitglieder aller restlichen Fraktionen – mit Ausnahme der BDP-Fraktion, die
geschlossen Ja stimmte – zeigten sich aber eher skeptisch. 6

POSTULAT
DATUM: 12.06.2017
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Diskussionslos nahm der Nationalrat ein Postulat Tuena (svp, ZH) an, das den Bundesrat
auffordert abzuklären, ob künftig bei obligatorischen Referenden die
Minderheitsmeinung in den Abstimmungserläuterungen Platz finden soll. Die Komitees
von Initiativen und von fakultativen Referenden erhalten in den
Abstimmungserläuterungen jeweils Platz, um ihre Position zu verteidigen. Tuena machte
geltend, dass es auch bei Verfassungsänderungen im Parlament häufig eine
Minderheitenposition gebe, die allerdings bei Abstimmungen nicht auf dem offiziellen
Weg via Bundesbüchlein Gehör fände. Die Idee des Zürchers stiess unter seinen
Ratskolleginnen und -kollegen auf grossen Widerhall. Das Begehren fand nicht weniger
als 130 Mitunterzeichnende aus allen politischen Lagern. Auch der Bundesrat
signalisierte seine Bereitschaft, das Postulat im Rahmen der geplanten Erneuerungen
seiner Abstimmungserläuterungen zu prüfen. 7

POSTULAT
DATUM: 16.06.2017
MARC BÜHLMANN

«Easyvote» ist ein Projekt des Dachverbandes der Schweizer Jugendparlamente (DSJ),
in dem jeweils vor Abstimmungen auf der Basis der Abstimmungserläuterungen des
Bundesrates eine leicht verständliche und informative Informationsbroschüre erstellt
wird, mit dem Ziel, die politische Partizipation Jugendlicher und junger Erwachsener zu
fördern. Schon zwei Mal waren parlamentarische Vorstösse mit dem Ziel, die
Organisation Easyvote stärker zu unterstützen, erfolglos geblieben. Dieses Schicksal
ereilte auch das Postulat Seiler Graf (sp, ZH), das den Bundesrat aufforderte zu prüfen,
wie ein Versand der Easyvote-Broschüre in alle Gemeinden unterstützt werden könnte.
Dem Bund sei die Partizipation Jugendlicher wichtig, versicherte Bundeskanzler Walter
Thurnherr, der die Haltung der Regierung vertrat. Er unterstütze den DSJ deshalb auch
mit rund CHF 1 Mio. pro Jahr, wobei rund ein Fünftel der Summe an Easyvote gehe. Der
Bundesrat sei aber gesetzlich verpflichtet, vor Abstimmungen zu informieren. Diese
Pflicht nehme er mit Hilfe der Abstimmungserläuterungen wahr, die vom Bundesgericht
gar als Materialien der Gesetzgebung betrachtet würden. Die Regierung könne aber
keine von Dritten erstellten Informationsangebote unterstützen, weil sie dann
garantieren müsste, dass die Informationen richtig, neutral und sachlich sind, und sie
im Sinne der Gleichbehandlung auch anderen Organisationen, Parteien oder Verbänden
unter die Arme greifen müsste. Mit 52 zu 137 Stimmen (bei einer Enthaltung) folgte die
Mehrheit der Volkskammer dieser Argumentation und lehnte das Postulat ab. Dabei
zeigte sich ein Graben zwischen links-grün – unterstützt von den beiden EVP-
Mitgliedern – und allen anderen Fraktionen. 8

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN
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